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 Veröffentlicht am 16.05.2002

Norm

UVG §3

UVG §4

UVG §18

Rechtssatz

Vorschüsse, die ursprünglich nach § 4 Z 1 UVG (Aussichtslosigkeit der Exekutionsführung) gewährt wurden, können

auch dann weiter gewährt werden, wenn sie jetzt auf die Erfolglosigkeit einer zwischenzeitig versuchten Exekution im

Sinne des §3 Z2 UVG gestützt werden.
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